
 

Erläuternder Bericht des Vorstandes zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 HGB 

 

1. Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals 

 

Das Grundkapital der Nemetschek Aktiengesellschaft beläuft sich (unverändert zum Vorjahr) zum 

31. Dezember 2011 auf 9.625.000,00 EUR und ist eingeteilt in 9.625.000 auf den Inhaber lautende 

Stückaktien. 

 

2. Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen 

 

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, bestehen nicht. 

 

3. Beteiligungen am Kapital, die 10 % der Stimmrechte überschreiten 

 

Beteiligungen am Kapital (Aktionärsstruktur), die 10 % der Stimmrechte überschreiten, werden im 

Konzern-Anhang unter „Beziehungen zu nahe stehenden Personen“ dargestellt. 

 

4. Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen 

 

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht. 

 

5. Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind und ihre 

Kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben 

 

Stimmrechtskontrollen für Arbeitnehmer, die am Kapital beteiligt sind, bestehen nicht.  

 

6. Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung über die Ernennung und 

Abberufung von Vorstandsmitgliedern und die Änderung der Satzung 

 

Die Bestellung und die Abberufung von Mitgliedern des Vorstandes sind in den §§ 84 und 85 AktG in 

Verbindung mit § 7 der Satzung der Nemetschek Aktiengesellschaft geregelt. Danach werden 

Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat auf höchstens fünf Jahre bestellt. Eine wiederholte Bestellung 

oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. 

Für die Änderung der Satzung gilt § 179 AktG in Verbindung mit §§ 18 und 13 der Satzung der 

Nemetschek Aktiengesellschaft. Danach beschließt über Satzungsänderungen grundsätzlich die 

Hauptversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit und – soweit das Gesetz nicht zwingend eine 

größere Mehrheit vorschreibt – einfacher Mehrheit des vertretenen Grundkapitals. Gemäß § 13 der 

Satzung der Nemetschek Aktiengesellschaft ist der Aufsichtsrat befugt, Änderungen der Satzung zu 

beschließen, die nur deren Fassung betreffen. 

  



 

7. Befugnisse des Vorstandes, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen 

 

Zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien bedarf die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 

AktG, soweit nicht gesetzlich ausdrücklich zugelassen, einer besonderen Ermächtigung durch die 

Hauptversammlung. In der Hauptversammlung vom 26. Mai 2010 wurde ein Ermächtigungsbeschluss 

vorgeschlagen und entsprechend von den Aktionären beschlossen. Diese Beschlussvorlage basierte 

auf dem im Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie vom 30. Juli 2009 (ARUG) 

geänderten § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, wonach die Ermächtigung für die Dauer von bis zu fünf Jahren 

erteilt werden kann.  

Laut Beschluss gemäß Tagesordnungspunkt 6 der ordentlichen Hauptversammlung vom 26. Mai 2010 

gilt die Ermächtigung im Wortlaut wie folgt:  

„6.1 Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 25. Mai 2015 einmalig oder mehrmals bis zu 

962.000 eigene Aktien, das sind knapp 10 % des derzeitigen Grundkapitals, ganz oder in 

Teilbeträgen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu erwerben. Dabei dürfen die 

aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen Aktien der 

Gesellschaft, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder welche ihr 

nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des 

Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zweck des 

Handels in eigenen Aktien ausgenutzt werden.  

Diese Ermächtigung tritt an die Stelle der von der Hauptversammlung der Nemetschek 

Aktiengesellschaft am 25. Mai 2009 zu Tagesordnungspunkt 6 beschlossenen Ermächtigung zum 

Erwerb eigener Aktien, die hiermit aufgehoben wird, soweit von ihr kein Gebrauch gemacht wurde.  

6.2 Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstandes über die Börse oder mittels eines an alle 

Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots.  

a)  Beim Erwerb über die Börse darf der Kaufpreis für eine Nemetschek-Aktie (ohne 

Erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen Schlusskurs der Aktie der letzten fünf 

Börsentage vor der Verpflichtung zum Erwerb im elektronischen Handel (Xetra – oder 

einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren 

Nachfolgesystem) um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. 

b)  Im Falle eines öffentlichen Kaufangebots darf der Kaufpreis für eine Nemetschek-Aktie 

(ohne Erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen Xetra-Schlusskurs an den fünf 

Börsentagen vor Veröffentlichung des Angebots um nicht mehr als 10 % über- oder 

unterschreiten. Sofern die Anzahl der angedienten Aktien das Volumen des Angebots 

überschreitet, muss die Annahme im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. 

Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb 

angebotene Aktien der Gesellschaft je Aktionär der Gesellschaft kann vorgesehen werden.  

  



 

6.3 Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen 

Aktien zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken, insbesondere auch zu den folgenden 

Zwecken, zu verwenden:  

a)  Die Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrates Dritten als Gegenleistung für den 

Erwerb von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder Teilen von Unternehmen 

angeboten werden.  

b)  Die Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrates eingezogen werden, ohne dass die 

Durchführung der Einziehung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. 

Die Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. Der Vorstand kann abweichend davon 

bestimmen, dass das Grundkapital bei der Einziehung unverändert bleibt und sich 

stattdessen durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 

Abs. 3 AktG erhöht. Der Vorstand ist in diesem Fall zur Anpassung der Angabe der Zahl 

der Aktien in der Satzung ermächtigt. 

6.4 Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird insoweit ausgeschlossen, 

wie diese gemäß der vorstehenden Ermächtigung unter Punkt 6.3 lit. a) der Tagesordnung 

verwendet werden.“ 

 

8. Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines 

Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen 

 

Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge 

eines Übernahmeangebots stehen, bestehen nicht. 

 

9. Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft, die für den Fall eines 

Übernahmeangebots mit Vorstandsmitgliedern oder Arbeitnehmern getroffen sind 

 

Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft, die für den Fall eines Übernahmeangebots mit 

Vorstandsmitgliedern oder Arbeitnehmern getroffen sind, bestehen nicht. 

München, 4. April 2012 
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